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Die 5. Tarifzone mit dem erhöhten Steuersatz von 45 % für Einkommen 
ab 250.001,00 Euro ist in diesem Diagramm nicht berücksichtigt.
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Zu versteuerndes Einkommen

Steuersatz           Steuersatz 
Abgeltungsteuer          normal

Was bedeutet für Sie die Kreditzurückhaltung der
Banken und deren stark erhöhte Eigenkapital -
forderun g speziell gegenüber Projektentwicklern?
Hätten Sie gedacht, dass Sie davon profitieren
können und sich dadurch eine beachtliche Ren-
ditechance für Sie ergibt? 

Banken bringen derzeit Projektentwickler mit der
Forderung nach wesentlich mehr Eigenkapital in
eine schwierige Situation. 

Die sich dem Projektentwickler stellende Frage
ist einfach: Akzeptiert er für ein sonst für ihn nicht
mehr finanzierbares Projekt teures Mezzanine-
Kapital zur Realisierung, erhält seine Vorlaufkosten
zurück und macht seinen Gewinn, oder schreibt
er das Projekt im wahrsten Sinne des Wortes ab. 
Die Antwort ist einfach, oder? Dann doch lieber
100.000,00 Euro mehr »Zinsen« zahlen und
damit 300.000,00 Euro verdienen, die sonst
nicht zu verdienen gewesen wären. 

Mezzaninekapital, welches das Eigenkapital der
Projektgesellschaft ergänzt und im Rang nach der
Fremdkapitalgeber finanzierung, aber vor dem
Eigen kapital des Projektentwicklers steht, ist
deut lich höher zu verzinsen als etwa eine Bank -
finanzierung. Der Projektentwickler hat nach den
geplanten Verträ gen für das stille Beteiligungs -
kapital einen Vorabgewinn von 10,5 % p. a. an
den Fonds zu bezahlen, was in Anbetracht der
Tatsache, dass nach Abzug der Emissionskosten
des Fonds ca. 88,1 % des Fondskommanditkapi-
tals in stille Beteiligungen investiert wird, schluss-
endlich zu 9,25 % p. a. Ertrag bezogen auf das
Kommanditkapital führt. Weiterhin erhält der
Fonds von den Projektgesellschaften eine Betei-
ligung von 10 % des Gewinns nach Projektab-
schluss, ma xi  mal jedoch 10 % des bereits
gezahl ten Vorabgewinns. Diese wird bei progno-
segemäßem Verlauf der Kapitalanlage am vorge-
sehenen Laufzeitende 31. Dezember 2015 an
die Anleger ausgeschüttet.

Generell unterliegen Einkünfte der Einkommen-
steuer, die abhängig von der Höhe der Einkünfte
bis auf 42 % oder sogar 45 % steigt. Je höher die
Einkünfte sind, desto drückender ist die Steuerlast. 

Wäre es nicht phantastisch, wenn es eine niedrige
Pauschalsteuer geben würde, die »ein Mehr« übrig
lässt? 

Diese Pauschalsteuer gibt es tatsächlich! Seit
dem 1. Januar 2009 gilt bei Einkünften aus Kapi-
talvermögen die sogenannte Abgeltungsteuer mit
einem einheitlichen Steuersatz von 25 % (zuzüglich
5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Abgeltungsteuer
und eventuell Kirchensteuer). Diese bleibt auch
bei hohen Einkünften immer gleich.

Für Sie bedeutet dies, dass Sie von einem Ertrag
von 1.000,00 Euro aus dem UBG-Fonds glatte
750,00* Euro in die eigene Tasche stecken
können und nicht nur 580,00* Euro oder sogar
noch weniger.

* ohne Solidaritätszuschlag/Kirchensteuer




